
S e i t e  1 | 2 

 

 
 

 
 
BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Bitte in Blockschrift ausfüllen! 
 

 

Name, Vorname 
 

 

Straße, Hausnummer 
 

 

PLZ, Ort 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Telefon      E-Mail 
 
 

  
Ort, Datum      Unterschrift 
 
EINZUGSERMÄCHTIGUNG     
 
Hiermit ermächtige ich den Verein Lebendiges und attraktives Bahnhofsquartier e.V. widerruflich, die 
von mir zu entrichtenden Zahlungen zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. Zugleich weise ich mein / unser Kreditinstitut an, die gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

 
Name, Vorname des Kontoinhabers 
 

  
Kreditinstitut       BIC 
 

 
IBAN         
 

  
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 Bitte die Art der Mitgliedschaft auf der Rückseite (2. Seite) ankreuzen!  
 

 

Lebendiges und attraktives 
Bahnhofsquartier e.V. 

Ludwigstraße 19 63739 Aschaffenburg 
www.das-quartier-ab.de 
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Name, Vorname 
 

Art der Mitgliedschaft Jahresbeitrag 
1. Ordentliche Mitglieder (§ 5 Abs 2 der Vereinssatzung)   

a. Unternehmen, Organisationen und freiberuflich Tätige (§ 5 Abs 2 
Spiegelstrich 1), ausgenommen Kleinstunternehmen s.u. b) 

220,00 € ☐ 

b. Sonderregel: Ermäßigter Beitrag für Kleinstunternehmen 
Für die Voraussetzungen, ob ein unter a) genanntes Mitglied ein 
Kleinstunternehmen ist, wird auf die KMU-Definition der Europäischen 
Kommission verwiesen:  
- Weniger als 10 Mitarbeiter 
- Umsatz weniger als zwei Millionen Euro im Jahr 
- Bilanzsumme von weniger als zwei Millionen Euro 

50,00 € ☐ 

c. Immobilieneigentümer (§ 5 Abs 2 Spiegelstrich 2) mit 
Immobilienbesitz im Bahnhofsquartier, ausgenommen 
Eigentümer mit geringem Immobilienbesitz s.u. d) 

220,00 € ☐ 

d. Sonderregelung: Ermäßigter Beitrag für Immobilieneigentümer 
mit Immobilienbesitz unter 300 m² Bruttogeschossfläche im 
Bahnhofsquartier 

50,00 € ☐ 

e. Sozialorganisationen (§ 5 Abs 2 Spiegelstrich 3) 50,00 € ☐ 
f. Anwohner/natürliche Personen (§ 5 Abs 2 Spiegelstrich 4),  

Sofern das Mitglied Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft gemäß 
Buchstabe a) – e) erfüllt, hat diese Vorrang.  

50,00 € ☐ 

2. Grundbeitrag für Fördermitglieder (§ 5 Abs 3 der Vereinssatzung) 
Mit Mehrheitsentscheidung kann der Vorstand diesen Betrag im Einzelfall 
nach billigem Ermessen z.B. für leistungsfähigere Mitglieder erhöhen. 

ab 50,00 € ☐ 

3. Beratendes Mitglied  0,00 € ☐ 
 
Eintritt eines Mitglieds nach dem 30.06. eines Kalenderjahres: 50% des festgelegten Jahresbeitrages. 
Die Beiträge werden laut Satzung zum 1. Februar eines Jahres eingezogen. 
 

 

☐  Hiermit stimme(n) ich/wir einer Veröffentlichung meines/unseres Namens bzw. 

Firmennamens im Rahmen vereinsbezogener Publikationen zu. Ein Widerruf kann jederzeit 
erfolgen. Es gelten die Richtlinien der DSGVO.  

☐  Hiermit stimme(n) ich/wir einer Veröffentlichung meines/unseres Namens bzw. 

Firmennamens im Rahmen vereinsbezogener Publikationen nicht zu.  
 
Bestätigung bei Mitgliedschaft nach 1b, 1d, 1e, 1f   
Bei Beantragung einer Mitgliedschaft nach 1b, 1d, 1e, 1f, wird mit der Unterschrift bestätigt, dass die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Das Mitglied verpflichtet sich, den Verein zu 
informieren, wenn die Voraussetzungen für einen ermäßigten Beitrag nicht mehr erfüllt sind. Sofern 
ein offensichtliches Missverhältnis in Hinblick auf o.g. Voraussetzungen vorliegt, kann der Vorstand 
geeignete Nachweise anfordern. 
 

  
Ort, Datum Unterschrift 


